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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,

kein Thema hat uns in den letzten Jahren so viel Zeit und Geld gekostet wie die Frage nach korrekten Wohngeldabrechnungen.

Der nunmehr vorliegende Richterspruch zur Ab-rechnung 2004 in zeitlicher Nähe zur nächsten Eigentümerversammlung berechtigt deshalb zur Erstellung dieser Sonderausgabe unseres Mit-teilungsblattes.

Wie bekannt wurde die Abrechnung 2004, die in der Eigentümerversammlung am 29.06.2005 mit großer Mehrheit beschlossen wurde, von mehreren Eigentümern angefochten. In  mündli-cher Verhandlung am 20.03.2006 wurden alle Anfechtungspunkte außer den Heizungskosten bereits als unerheblich abgehandelt  ( s. Bericht im geschützten Download-Bereich unsere Web-seite, zugänglich für Eigentümer ).

Am 11.09.2006 erließ das Amtsgericht den Be-weis-Beschluss für ein Sachverständigen-Gut-achten zur Verbrauchserfassung der Heizungs-kosten. Seit dem 18.02.2008 liegt der Bericht des Sachverständigen vor, wir berichteten da-rüber im Mitteilungsblatt 1 / 2008. Danach war der jetzt erfolgte Beschluß des Amtsgerichts in dieser Form zu erwarten.

Mit dieser Entscheidung dürfte auch der Aus-gang der zurückgestellten weiteren Anfechtun-gen zu den Abrechnungen 2001 – 2003, 2005 und 2006 besiegelt sein. Diese bezogen sich alle auf die angeblich „technisch völlig falschen Verbrauchserfassungen“, was der Gutachter ja umfangreich widerlegt hat.

Bleibt nur die Hoffnung, dass nun die Heizkos-tenabrechnung 2007 ohne Anfechtung bleibt.


24. April  ( in Zitaten ):

Ihr Verwaltungsbeirat

Helmut Heyder, Frank Moltkau, Jürgen Piper

Beschluss des Amtsgericht vom 


24. April 2008  ( in Zitaten ):





„Der Antrag der Antragsteller war zu-rückzuweisen. Die angefochtene Jahres-abrechnung ist nicht zu beanstanden.“





„Der Sachverständige hat im Ergebnis ein-deutig umfangreich und nachvollziehbar dargelegt, dass die praktizierte Verbrauchs-erfassung technisch nicht zu beanstanden ist und den Bestimmungen der Heizkosten VO entspricht. Das Gutachten ist allen be-kannt. Dem ist nichts hinzuzufügen. An dem Vorwurf der Antragsteller, die praktizierte Verbrauchserfassung sei technisch so völlig falsch, dass von Verbrauchserfassung schlechterdings nicht gesprochen werden kann, ist also nach der Einschätzung des Sachverständigen nichts dran.“





„Auch wenn der Sachverständige am Ende seines Gutachtens einige Änderungen und Verbesserungen vorschlägt, um einen ge-rechteren Ausgleich der Verbraucherkosten zu erzielen, so hat dies auf die Richtigkeit der angefochtenen Abrechnung keinen Einfluß. Im Wohnungseigentumsrecht wird die Abrechnung nach den tatsächlichen Ge-gebenheiten erstellt.“





„Die tatsächlichen Vorgaben, d.h. die tat-sächlich ermittelten und erfassten Werte sind abzurechnen. Das ist geschehen. Mehr ist nicht zu verlangen.“








Wichtiger Richterspruch in Erster Instanz zur Abrechnung 2004


Kehrt nun Ruhe bei den Heizkostenabrechnungen ein ?
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